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 Veröffentlicht am 20.03.2001

Norm

ASVG §175 Abs2 Z1

Rechtssatz

Der Rückweg von einer eigenwirtschaftlichen Tätigkeit zur Arbeitsstätte ist ebensowenig geschützt wie der Hinweg.

Beide Wege sind als Einheit zu betrachten.

Entscheidungstexte

10 ObS 50/01b
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